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Sanierte Dorfstrasse

Einladung zur  
Wintergemeindeversammlung

Montag, 17. November 2025, 19.30 Uhr, 
in der Turnhalle Remetschwil
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Allgemeine Hinweise

Aktenauflage
Die Unterlagen zu den einzelnen Traktanden, das Protokoll 
der letzten Gemeindeversammlung sowie das Stimmregister 
können ab 3. November 2025 bis zur Versammlung während 
den ordentlichen Büroöffnungszeiten auf der Gemeindekanzlei 
eingesehen werden.

Rechte des Stimmbürgers

Anfragsrecht
Jeder Stimmberechtigte kann zur Tätigkeit der Gemeinde-
behörden und der Gemeindeverwaltung Anfragen stellen. 
Diese sind sofort oder an der nächsten Versammlung zu 
beantworten. Daran kann sich eine allgemeine Aussprache 
anschliessen. Das Anfragerecht wird unter dem Traktandum 
«Verschiedenes» ausgeübt.

Antragsrecht
Jeder Stimmberechtigte hat das Recht, zu den in der 
Traktandenliste aufgeführten Sachgeschäften Anträge zur 
Geschäftsordnung und zur Sache zu stellen. Abstimmun-
gen werden offen vorgenommen, wenn nicht ein Viertel 
der anwesenden Stimmberechtigten geheime Abstimmung 
verlangt. Es entscheidet die Mehrheit der Stimmenden. Bei 
Stimmengleichheit gibt bei offenen Abstimmungen der Vor-
sitzende den Stichentscheid.

Vorschlagsrecht
Jeder Stimmberechtigte ist befugt, der Versammlung die 
Überweisung eines neuen Gegenstandes an den Gemeinderat 
zum Bericht und Antrag vorzuschlagen. Der vom Gemeinde-
rat zu prüfende Gegenstand ist auf die Traktandenliste der 
nächsten Versammlung zu setzen. Ist dies nicht möglich, 
so sind ihr die Gründe darzulegen.

Initiativrecht
Durch begründetes schriftliches Begehren kann ein Zehntel 
der Stimmberechtigten die Behandlung eines Gegenstandes 
in der Gemeindeversammlung verlangen. Gleichzeitig kann 
die Einberufung einer ausserordentlichen Versammlung 
verlangt werden.

Fakultatives Referendum
Nicht abschliessend gefasste positive und negative Beschlüsse 
der Gemeindeversammlung sind der Urnenabstimmung zu 
unterstellen, wenn dies von einem Zehntel der Stimmbe-
rechtigten innert 30 Tagen, gerechnet ab Veröffentlichung, 
schriftlich verlangt wird. Unterschriftenlisten können auf der 
Gemeindekanzlei bezogen werden. 

Benutzung des Beamers
Wer an der Gemeindeversammlung eine Präsentation mit 
dem Beamer zeigen möchte, muss dies spätestens 7 Tage 
vor der Versammlung der Gemeindekanzlei melden und die 
Präsentation elektronisch abgeben. Die Präsentation darf 
maximal 5 Minuten dauern.

Personenbezeichnungen
Die in dieser Broschüre verwendeten Personenbezeichnun-
gen beziehen sich auf beide Geschlechter.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Morgen Nachmittag

Montag 8.30 11.30 14.00 16.30

Dienstag 8.30 11.30 nach Vereinbarung

Mittwoch 8.30 durchgehend 16.30

Donnerstag 8.30 11.30 nach Vereinbarung

Freitag 8.30 11.30 nach Vereinbarung

Kontaktieren Sie uns für individuelle Termine.
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Von links: Markus Zyka, Urs Herzog, Roman Wyler, Vreni Sekinger, Matthias Grob

Gemeinderäte und Ressorts

Gemeindeammann Vreni Sekinger	 Bildung, Gemeindeverwaltung, Kultur, Liegenschaften, 
parteilos	 Ortsbürgergemeinde, Personelles, Vereine
Steinacker 21	 Stellvertreter: Markus Zyka
Tel. privat: 056 496 65 87	
vreni.sekinger@remetschwil.ch	
im Amt seit 2022
vorher Gemeinderätin seit 2014

Vizeammann Markus Zyka	 Abstimmungen und Wahlen, Bürgerrecht, Gesundheit
parteilos	 und Bewegung, Jugendarbeit, Kindes- und 
Hägelerstrasse 17d	 Erwachsenenschutzrecht, Senioren, Sozialhilfe und 
Tel. privat: 056 496 05 85	 Prävention, Tagesstrukturen
markus.zyka@remetschwil.ch	 Stellvertreterin: Vreni Sekinger
im Amt seit 2014
Vizeammann seit 9.6.2024

Gemeinderat Urs Herzog	 Bauen, Bevölkerungsschutz (Militär inkl. 
parteilos	 Schiesswesen, Zivilschutz, Feuerwehr, Polizei),
Haldemättlistrasse 11b	 Energie, Grundbuch und Vermessung,
Natel: 079 687 90 58	 Landwirtschaft, Umwelt, Raumordnung 
urs.herzog@remetschwil.ch	 (NUPLA/REPLA) 
im Amt seit 2022	 Stellvertreter: Roman Wyler

Gemeinderat Roman Wyler	 Entsorgung, Forst, Gewässer, Jagd und
Die Mitte	 Fischerei, Öffentliche Leistungsnetze und
Schürmattstrasse 6	 Strassenbeleuchtung, Strassen, Technischer Dienst
Natel: 079 829 03 45	 Stellvertreter: Matthias Grob
roman.wyler@remetschwil.ch	
im Amt seit 2022	

Gemeinderat Matthias Grob	 Finanzen, Gewerbe, Individualverkehr, 
parteilos	 Kirche, Friedhof und Bestattung,
Steihaui 8a	 Öffentlicher Verkehr, Steuern
Natel: 079 823 92 11	 Stellvertreter: Urs Herzog
matthias.grob@remetschwil.ch
im Amt seit 9.6.2024
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Liebe Stimmbürgerinnen 
Liebe Stimmbürger

Wir freuen uns, Sie zur Wintergemeindeversammlung 2025 einzuladen und heissen 
Sie herzlich willkommen. Mit der Teilnahme an der Gemeindeversammlung erhalten 
Sie die Möglichkeit, unsere Gemeinde aktiv mitzugestalten. Schön, wenn Sie davon 
Gebrauch machen. 

Mit dieser Einladung erhalten Sie die Informationen zu den traktandierten Geschäften. 
Sämtliche Unterlagen finden Sie auf unserer Website www.remetschwil.ch/aktuelles.

Wir freuen uns auf eine interessante Versammlung und vor allem auf Ihre Teilnahme. 

Ihre Frau Gemeindeammann
Vreni Sekinger

Traktandenliste

1.	 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2025

2.	  ��Kreditabrechnung Sanierung der Dorfstrasse und Erneuerung der 
Werkleitungen

3.	� Genehmigung des Gebührenreglements der Regionalpolizei 
Rohrdorferberg-Reusstal

4.	� Genehmigung von Krediten für die aktive Kühlung der Schulzimmer im 
Schulhaus Bach

5.	� Genehmigung des Budgets 2026 mit einem unveränderten Steuerfuss 
von 92 %

6.	 Verschiedenes

anschliessend Apéro
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Traktandum 2

Kreditabrechnung Sanierung der Dorfstrasse 
und Erneuerung der Werkleitungen

Verpflichtungskredit		  CHF 420’000.00
Beschluss� Gemeindeversammlung vom 20. November 2023

Bruttoanlagekosten 
Angefallene Kosten gemäss Investitionsrechnung	 CHF	 446ʼ569.70
zuzüglich bezogene Vorsteuern		  CHF    11ʼ695.90
./. bewilligter Verpflichtungskredit		  CHF	 420ʼ000.00
Kreditüberschreitung	 9.11 %	 CHF	  38’265.60

Nettoinvestitionen
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern	 CHF	 446'569.70
Einnahmen (Entschädigung Wasserschaden)	 CHF	            0.00
			   CHF	 446'569.70

Die Kreditüberschreitung wird mit folgenden Mehrkosten begründet:

Zusätzliche Randabschlüsse
Der Sanierungsperimeter wurde erweitert. Zusätzliche Arbeiten an Randabschlüssen und 
Belägen steigerten sowohl die Befahrbarkeit als auch das Strassenbild.

Strassenkoffer
Die Fundation erwies sich in schlechterem Zustand als erwartet und musste vollständig 
ersetzt werden.

Kanalisationsleitung Buchslistrasse
Aufgrund falscher Katasterangaben wurde eine zu kleine Leitung entdeckt. Diese wurde 
ersetzt, und GEP-Massnahmen konnten gleichzeitig umgesetzt werden.

Beleuchtung
Bei den Arbeiten tauchte ein unbekannter Schacht auf, der fachgerecht erneuert wurde.

Traktandum 1

Protokoll der Gemeindeversammlung  
vom 23. Juni 2025

Der Gemeinderat hat das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 
2025 geprüft und zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Es kann im 
Internet unter dem folgenden Link eingesehen und heruntergeladen werden:

www.remetschwil.ch/aktuelles

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner haben ausserdem die Möglichkeit, das 
Protokoll während der ordentlichen Aktenauflage auf der Gemeindekanzlei einzusehen 
oder als Kopie bei der Gemeindekanzlei anzufordern.

Antrag
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2025 sei zu ge-
nehmigen. 

In Kürze
Der Kredit für die Sanie-
rung der Dorfstrasse und 
die Erneuerung der Werk-
leitungen wurde um 9.11 % 
überschritten. 
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Traktandum 3

Genehmigung des Gebührenreglements der 
Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal

Ausgangslage 
Die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal ist für die lokale Sicherheit in den Gemeinden 
Bellikon, Fislisbach, Mägenwil, Mellingen, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Remetschwil, 
Stetten, Tägerig und Wohlenschwil verantwortlich.
Bei ihrer Arbeit fallen immer wieder Leistungen an, die mit zusätzlichen Kosten verbunden 
sind – beispielsweise bei Mietausweisungen, Drogentests, Fahrzeugabschleppungen, 
Beweismittelausgaben oder Rapporten.
Bis Ende 2024 konnten diese Kosten direkt den Verursachern verrechnet werden, 
sofern sie im Zusammenhang mit einem Strafantrag entstanden. Grundlage dafür war 
eine Weisung der Kantonspolizei Aargau. Diese wurde jedoch Ende 2024 kurzfristig 
aufgehoben. Seither fehlt die gesetzliche Grundlage, sodass die Kosten nicht mehr 
weiterverrechnet werden können. Das führt dazu, dass aktuell die Allgemeinheit diese 
Aufwände tragen muss.

Zur Veranschaulichung: 
Auf Basis der erwähnten Weisung der Kantonspolizei Aargau konnten im Jahr 2024 
Kosten in der Höhe von rund CHF 20ʼ000.00 weiterverrechnet werden. Im Jahr 2025 
waren für die Weiterverrechnung Kosten in der Höhe von CHF 21ʼ900.00 budgetiert, 
welche aufgrund des kurzfristigen Wegfalls der Weisung der Kantonspolizei Aargau 
durch die Allgemeinheit und nicht durch die Verursacher getragen werden müssen.

Lösung: Gebührenreglement
Damit die Regionalpolizei diese Kosten künftig wieder verursachergerecht belasten 
kann, wurde ein neues Gebührenreglement erarbeitet. Dieses regelt die Erhebung von 
Gebühren für bestimmte Leistungen (z. B. Transporte, Fotos, Drogentests, Sicherstel-
lungen von Fahrzeugen, Mietausweisungen). Der detaillierte Gebührentarif findet sich 
im Anhang 1 des Reglements.

Wesentliche Eckpunkte
– Grundlage für die Verrechnung von Polizeileistungen, soweit nicht Spezialerlasse gelten.
– �Möglichkeit für den Gemeinderat, in begründeten Ausnahmefällen von der Gebühren-

pflicht abzusehen.
– Verrechnung von Auslagenersatz (Spesen, Material, Porto).
– �Inkrafttreten am 1. Februar 2026, unter Voraussetzung der vorbehaltlosen Zu-

stimmung sämtlicher 10 Vertragsgemeinden.

Bedingung
Das vorliegende Gebührenreglement tritt nur in Kraft, wenn alle 10 beteiligten Ver-
tragsgemeinden der Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal dem vorliegenden 
Gebührenreglement vorbehaltlos zustimmen und die entsprechenden Gemeindever-
sammlungsbeschlüsse in Rechtskraft erwachsen. Sollte eine oder mehrere Gemeinde-
versammlungen eine Anpassung des Reglements wünschen oder dieses ablehnen, so 
tritt das Gebührenreglement nicht in Kraft.

In Kürze
Mit dem Gebührenreglement 
wird die Grundlage für die 
Verrechnung von Polizeileis-
tungen geschaffen. Es dient 
der Rechtssicherheit und ver-
ursachergerechten Konsten-
verteilung. Das Inkrafttreten 
ist auf den 1. Februar 2026 
vorgesehen. 

Antrag
Der Kreditabrechnung über die Sanierung der Dorfstrasse und die Erneuerung der 
Werkleitungen mit einer Kreditüberschreitung von CHF 38'265.60 sei die Genehmigung 
zu erteilen.



In Kürze
In den Sommermonaten wird 
es in einigen Schulräumen im 
Schulhaus Bach sehr heiss. 
Die Schulzimmer sollen daher 
zukünftig aktiv gekühlt wer-
den. Für die Stromerzeugung 
soll eine PV-Anlage installiert 
werden. 
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Daten der betroffenen Einwohnergemeindeversammlungen:
Bellikon		  20. November 2025
Fislisbach	 14. November 2025
Mägenwil 	 28. November 2025
Mellingen	 20. November 2025
Niederrohrdorf	 28. November 2025
Oberrohrdorf	 10. Dezember 2025
Remetschwil	 17. November 2025
Stetten		  12. November 2025
Tägerig		  26. November 2025
Wohlenschwil	 19. November 2025

Preisüberwacher
Der Entwurf des Gebührenreglements wurde dem Preisüberwacher gemäss Art. 14 des 
Preisüberwachungsgesetzes (PüG; SR 942.20) zur Prüfung vorgelegt.

In seiner Stellungnahme vom 12. August 2025 empfahl er:
– Verzicht auf eine automatische jährliche Indexierung
– Reduktion der Kopiergebühr auf CHF 0.50 pro Kopie

Diese Empfehlungen wurden ins Reglement aufgenommen.

Antrag
Das Gebührenreglement der Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal sei zu 
genehmigen.

Traktandum 4

Genehmigung von Krediten für die aktive 
Kühlung der Schulzimmer im Schulhaus Bach 

Durch den exponierten Standort unterliegen einzelne Schulzimmer im Schulhaus Bach 
in den Sommermonaten durch die Sonneneinstrahlung einer starken Temperaturzunah-
me. Lehrerschaft und Schulleitung haben die Behörde gebeten, sich dieses Problems 
anzunehmen und Lösungsmassnahmen zu prüfen.

Die bestehende Lüftungsanlage fördert zwar Frischluft, verfügt aber über keine Kühl-
register. Beschattungsvorrichtungen sind vorhanden, reichen jedoch nicht aus. Durch 
die stetige Klimaveränderung nimmt diese Problematik weiter zu. 

Als Sofortmassnahme wurden diesen Sommer im exponiertesten Schulzimmer spezielle 
Sonnenschutzfolien angebracht.

In Zusammenarbeit mit der Firma BSC AG, Building Solution Center, Othmarsingen, 
wurden verschiedene Lösungen mit entsprechenden Kostenschätzungen für eine aktive 
Kühlung der Schulräume im Schulhaus Bach diskutiert.

Nach eingehender Prüfung der durch die BSC AG vorgeschlagenen Varianten beab-
sichtigt der Gemeinderat die Umsetzung der Lösung mittels neun Klimageräten in den 
Schulzimmern inkl. Kindergarten sowie in der Aula. Dazu werden zwei Ausseneinheiten 
benötigt, welche auf dem Flachdach aufgestellt werden.

Um den notwendigen Energiebedarf möglichst selbst zu produzieren, ist auf dem Flach-
dach zusätzlich eine PV-Anlage mit 168 Modulen vorgesehen. Der meiste Strom für die 
Kühlung wird in den Sommermonaten benötigt – genau dann, wenn die PV-Anlage die 
grösste Strommenge liefert. 
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6 Klimageräte Danthermgroup AG 27.0 kW Kühlleistung CHF   45ʼ667.60

3 Klimageräte Danthermgroup AG 13.5 kW Kühlleistung CHF   28ʼ025.00

Energienachweis CHF        600.00

Schreinerarbeiten CHF   10ʼ778.00

Elektroinstallationen CHF   18ʼ004.95

Unvorhergesehenes CHF     2ʼ500.00

Zwischentotal Klimageräte CHF 105ʼ575.55

PV-Anlage 168 Module 78 kWp CHF 106ʼ892.05

Unvorhergesehenes CHF     2ʼ500.00

Zwischentotal PV-Module CHF 109ʼ392.05

Total CHF 214ʼ967.60

9

Die vorliegende Kostenschätzung rechnet mit folgenden Aufwendungen exkl. MwSt.:

An die Kosten der PV-Anlage können voraussichtlich Subventionen geltend gemacht 
werden. Die Höhe ist noch nicht bekannt.

Aus rechtlicher Sicht (Prinzip der einheitlichen Materie) muss über die beiden Kredite 
(Klimageräte und PV-Anlage) getrennt Beschluss gefasst werden.

Die Installation von Klimageräten (Splitgeräte) ist baubewilligungspflichtig. Dieses Ver-
fahren wird nach der Rechtskraft des Kreditentscheides durchgeführt. 

Diese Investition ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung des Raumklimas und des 
Lernumfelds an heissen Sommertagen. Sie stellt nicht nur eine Reaktion auf die zu-
nehmenden klimatischen Herausforderungen dar, sondern kombiniert die Massnahmen 
zur Kühlung sinnvoll mit nachhaltiger Stromproduktion – ein verantwortungsvoller und 
zukunftsgerichteter Entscheid im Sinne unserer Kinder und der Umwelt.

Antrag
Für die aktive Kühlung der Schulräume im Schulhaus Bach mit eigener Strom-
produktion seien folgende Kredite (gerundet exkl. MwSt.) zu genehmigen:

a)	 CHF 106ʼ000.00 für die Anschaffung von neun Klimageräten inkl. Installation
b)	 CHF 110ʼ000.00 für die Installation einer PV-Anlage mit 168 Modulen 



B
U

D
G

ET
 2

02
6

B
U

D
G

ET
 2

02
6

10

Traktandum 5

Genehmigung des Budgets 2026 mit einem 
unveränderten Steuerfuss von 92 %

Erfolgsrechnung
Das Budget 2026 weist mit einem unveränderten Steuerfuss von 92 % einen Aufwand-
überschuss von CHF 229ʼ385.00 aus. 

Investitionsrechnung
Im Jahr 2026 sind Nettoinvestitionskosten von CHF 328ʼ500.00 geplant.

Finanzierung
Massgebend für die Schuldenentwicklung der Gemeinde Remetschwil ist die Selbstfinan-
zierung aus der Erfolgsrechnung. Sie ist jene Summe, die zur Finanzierung der Investitionen 
durch eigene, im selben Rechnungsjahr erwirtschaftete Mittel eingesetzt werden kann. 
Unter Berücksichtigung dieser Selbstfinanzierung (CHF 469ʼ925.00) resultiert im Jahr 
2026 ein mutmasslicher Finanzierungsüberschuss von CHF 450ʼ425.00.

Finanzplan Einwohnergemeinde, Ausblick 2026–2035
Die Investitionsrechnung zeigt für das Jahr 2026 Nettoinvestitionen von CHF 1ʼ342ʼ000.00. 
Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 23 %. Der Investitionsplan umfasst im Planungszeit-
raum 2025 bis 2035 ein Nettoinvestitionsvolumen von CHF 25.1 Mio. Der Steuerertrag 
basiert bis ins Jahr 2027 auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 92 %.

In Kürze
Mit einem Steuerfuss von 
92 % erwirtschaftet die 
Erfolgsrechnung der Ein-
wohnergemeinde ohne 
Spezialfinanzierungen einen 
Aufwandüberschuss von 
CHF 229ʼ385.00. Mit den 
Abschreibungen resultiert 
eine Selbstfinanzierung 
von CHF 469ʼ925.00 und 
es können 2ʼ409.87 % der 
Nettoinvestitionen finanziert 
werden.

Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen)

Budget 2026 Budget 2025 RG 2024

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand −9’505.0 −9’053.3 −9’116.4

Betrieblicher Ertrag 9’154.1 9’051.8 11’423.1

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit −350.9 1.5 2’306.7

Ergebnis aus Finanzierung 121.5 155.2 115.8

Operatives Ergebnis −229.4 153.7 2ʼ422.5

Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0.0

Aufwand-/Ertragsüberschuss −229.4 153.7 2’422.5

Finanzierungsergebnis

Nettoinvestitionen −19.5 −570.8 −758.3

Selbstfinanzierung 469.9 870.1 3’132.9

Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss 450.4 289.3 2’374.6

In Kürze
Trotz laufenden und an-
stehenden Investitionen 
(Sanierung Bushaltestelle 
Dorf, Neuanschaffung TD- 
Fahrzeug, Generelle Ent-
wässerungsplanung GEP 2, 
Gesamtrevision Nutzungs-
planung Remetschwil) wird 
im Budget 2026 mit einem 
Finanzierungsüberschuss 
gerechnet. 

Hinweis: Rundungsdifferenzen, in Tausend Franken
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In Kürze
Die geplanten Nettoinvestitionen 
im Budget 2026 der Einwoh-
nergemeinden betragen CHF 
19ʼ500.00. Mit Einbezug der 
Spezialfinanzierungen Wasser 
und Abwasser sind Nettoinves-
titionen von CHF 328ʼ500.00 
vorgesehen. 

Einwohnergemeinde

Sanierung Bushaltestelle «Dorf» gebundene Ausgabe  CHF 20’500.00 

Neuanschaffung TD-Fahrzeug Budgetkredit  CHF 50’000.00 

Gesamtrevision der Nutzungspla-
nung Remetschwil GV 25.6.2018  CHF 10’000.00 

Total Einwohnergemeinde CHF 80’500.00 

Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Total Wasserversorgung  –

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Generelle Entwässerungsplanung 
GEP 2 GV 20.11.2023  CHF 248’000.00 

Total Abwasserbeseitigung  CHF 248’000.00

Total Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierung CHF 328’500.00 

Investitionsrechnung, Zusammenzug

Für das Budgetjahr 2026 wird bei folgenden Krediten der Einwohnergemeinde mit  
Ausgaben gerechnet:

Budget 2026 Budget 2025
Veränderung  
zum BG RG 2024

Allgemeine Verwaltung 1’056.9 1’018.9 3.7 % 1’034.8
Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit, Verteidigung 511.5 522.1 −2.0 % 440.0
Bildung 3’053.7 3’092.4 −1.3 % 2’870.2
Kultur, Sport und Freizeit 117.4 131.2 −10.5 % 205.9
Gesundheit 411.7 344.6 19.5 % 413.2
Soziale Sicherheit 1’178.9 1’173.5 0.5 % 880.5
Verkehr und  
Nachrichtenübermittlung 761.3 552.9 37.7 % 595.4
Umweltschutz und  
Raumordnung 108.2 121.4 −10.9 % 88.6
Volkswirtschaft 53.0 40.0 32.5 % 58.2
Finanzen (Finanzausgleich, 
Zinsen, Liegenschaften FV) 1’213.0 1’010.8 20.0 % 1’045.4
Gesamtaufwand 8’465.6 8’007.8 5.7 % 7’632.2

Erfolgsrechnung, Zusammenzug In Kürze
Der Bereich Bildung stellt mit 
36.1 % der Gemeindeaus-
gaben die grösste Aufwand-
position dar. An zweiter Stelle 
folgt Finanzen und Steuern 
mit 14.3 %. 

Hinweis: Rundungsdifferenzen, in Tausend Franken

11
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Selbstfinanzierung (ohne Spezialfinanzierungen)

Budget 2025 Bewertung

Nettoschuld I pro Einwohner  CHF −2ʼ079.46 Nettovermögen

Nettoverschuldungsquotient −61.90 % gut

Zinsbelastungsanteil 0.13 % gut

Selbstfinanzierungsgrad 2ʼ409.87 % Rückgang der Schulden

Selbstfinanzierungsanteil 5.05 % schlecht

Kapitaldienstanteil 7.65 % tragbare Belastung

In Kürze
Die geplanten Investitionen 
können im Jahr 2026 vollum-
fänglich aus eigenen Mitteln 
finanziert werden.

Kennzahlen

Entwicklung Selbstfinanzierung (%)

0

50

100

150

200

2026202520242023202220212020201920182017201620152014

Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 100  % können die Investitionen vollständig aus 
eigenen Mitteln bezahlt werden.

0 %	 5 %	 10 %	 15 %	 20 %	 25 %	 30 %	 35 %	 40 %

Volkswirtschaft

Umwelt, Raumordnung

Verkehr

Soziale Wohlfahrt

Gesundheit

Kultur und Freizeit

Bildung

Öffentliche Sicherheit

Allgemeine Verwaltung
15,71 %

6,68 %

43,57 %

3,13 %

6,27 %

13,37 %

9,04 %

1,35 %

0,88 %

Volkswirtschaft

Umwelt, Raumordnung

Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung

Soziale Sicherheit

Gesundheit

Kultur, Sport und Freizeit

Bildung

Öffentliche Sicherheit

Allgemeine Verwaltung12.5 %

6.0 %

1.4 %

4.9 %

13.9 %

9,0 %

0.6 %

14.3 %

36.1 %

1.3 %

Finanzen und Steuern

Volkswirtschaft

Umwelt, Raumordnung

Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung

Soziale Sicherheit

Gesundheit

Kultur, Sport und Freizeit

Bildung

Öffentliche Sicherheit

Allgemeine Verwaltung

Finanzen und Steuern

26.6

75.6

19.4

151.9

171.2

220.3

285.6 906.4 335.1

135.8

152.4

2409.9

61.8
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In Kürze
Die Einkommens- und Ver-
mögenssteuern natürliche 
Personen für das Jahr 2026 
wurden mit einem unverän-
derten Steuerfuss von 92 % 
und einem Steuersoll für das 
Rechnungsjahr und die Vor-
jahre von CHF 7ʼ820ʼ000.00 
budgetiert. 

Budget 2026 Budget 2025 RG 2024

Einkommens-/Vermögenssteuern inkl. 
Abschreibungen

7’820.0 7’825.0 9’074.0

Quellensteuern 80.0 80.0 96.0

Juristische Personen 200.0 140.0 495.0

Sondersteuern (ohne Hundesteuern) 120.0 110.0 373.0

Gesamtsteuerertrag 8’220.0 8’155.0 10’039.0

Hinweis: Rundungsdifferenzen, in Tausend Franken
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Steuereinnahmen, Steuerfuss

Entwicklung Nettoschuld In Kürze
Die Nettoschuld der Einwoh-
nergemeinde Remetschwil 
wird sich im Verlauf der Plan-
periode erhöhen. Diese Er-
höhung ist auf die geplanten 
Investitionen zurückzuführen. 
Die eingesetzten Investitions-
projekte sind aber teils noch 
ungewiss.

Ergebnisse Spezialfinanzierungen

Wasserwerk

Budget 2026 Budget 2025 RG 2024

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand −344.3 −342.1 −347.4

Betrieblicher Ertrag* 360.7 342.3 336.1

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 16.4 0.2 −11.3

Ergebnis aus Finanzierung 0.9 1.5 1.4

Operatives Ergebnis 17.3 1.7 −9.9

Ausserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 0.0

Aufwand-/Ertragsüberschuss 17.3 1.7 −9.9

Finanzierungsergebnis

Nettoinvestitionen 30.0 −177.5 −106.7

Selbstfinanzierung 22.3 12.3 2.1

Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss 52.3 −165.2 −104.6

Hinweis: Rundungsdifferenzen, in Tausend Franken� * Gebührenerhöhung per 1.1.2023

In Kürze
Das Wasserwerk sowie die 
Abwasserbeseitigung schlies-
sen im Jahr 2026 mit einem 
Ertragsüberschuss ab, die 
Abfallwirtschaft wiederholt mit 
einem Aufwandüberschuss. 
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Abwasserbeseitigung

Budget 2026 Budget 2025 RG 2024

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand −466.4 −462.9 −511.5

Betrieblicher Ertrag* 607.7 583.2 527.5

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 141.3 120.3 16.0

Ergebnis aus Finanzierung −2.1 −2.1 −2.7

Operatives Ergebnis 139.2 118.2 13.3

Ausserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 0.0

Ertragsüberschuss 139.2 118.2 13.3

Finanzierungsergebnis

Nettoinvestitionen −198.0 −268.1 144.4

Selbstfinanzierung 292.1 274.9 143.4

Finanzierungsüberschuss 94.1 6.8 287.8

Abfallwirtschaft

Budget 2026 Budget 2025 RG 2024

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand  −203.8 −216.9 −216.4

Betrieblicher Ertrag* 201.0 188.5 183.9

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit −2.8 −28.4 −32.5

Ergebnis aus Finanzierung 0.4 0.5 0.5

Operatives Ergebnis −2.4 −28.0 −32.0

Ausserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 0.0

Aufwandüberschuss −2.4 −28.0 −32.0

Finanzierungsergebnis

Nettoinvestitionen 0.0 0.0 0.0

Selbstfinanzierung −2.4 −28.0 −32.0

Finanzierungsfehlbetrag −2.4 −28.0 −32.0

Hinweis: Rundungsdifferenzen, in Tausend Franken� * Gebührenerhöhung per 15.1.2025

Hinweis: Rundungsdifferenzen, in Tausend Franken� * Gebühren gleichbleibend

Antrag
Das Budget 2026 der Einwohnergemeinde mit einem unveränderten Steuerfuss von 92 %

 sei zu genehmigen.
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Kontakt

Gemeindeverwaltung Remetschwil
Dorfstrasse 4
5453 Remetschwil

Tel.	 056 485 84 00
Fax	 056 485 84 01
Website	 www.remetschwil.ch
Mail	 gemeindekanzlei@remetschwil.ch


